
An den 
Kreis Herford 
Soziale Leistungen
Amtshausstraße 3 
32051 Herford 

Antrag auf Leistungen  
für Bildung und Teilhabe
(für jedes Kind ein Antragsformular) 
bei Bezug von Leistungen  
nach dem Sozialgesetzbuch XII,  
Wohngeld oder Kinderzuschlag

Die Daten unterliegen dem Sozialge-
heimnis. Ihre Angaben werden aufgrund 
der §§ 60 – 65 Erstes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB I) und der §§ 67 a, b, c 
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) 
für die Leistungen nach dem SGB II bzw. 
SGB XII oder dem Bundeskindergeldge-
setz erhoben.

Bitte ankreuzen und erforderliche Unterlagen beifügen:Daten des Kindes:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Schule

Kita (Kindertageseinrichtung) 

Unterschrift der antragstellenden Person  
(bei Minderjährigen: Unterschrift der  
gesetzlichen Vertretung) 

Ort, Datum

Az. / BG-Nummer:

Name, Vorname

Straße

PLZ Wohnort

Konto-Nr. Bankleitzahl     

BIC 

IBAN

Geldinstitut  

Telefon 

Antragstellende Person:

 eintägige Ausflüge 
oder mehrtägige  
(Klassen-) Fahrten  

 Teilhabe am sozialen  
und kulturellen Leben 

 gemeinschaftliches  
Mittagessen  

 notwendige  
Schülerbeförderung 

 ergänzende  
Lernförderung 

Kita oder Schule

Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren

Schule

 Schulbedarfspaket 
70 Euro am 1. August und 
30 Euro am 1. Februar

Bestätigung der KiTa/Schule (Kosten,  
Dauer, Leistungsart, Bankverbindung  
der KiTa/Schule oder des Veranstalters)

gültige Bescheinigung der KiTa/Schule  
über das gemeinschaftliche Mittagessen 

Anmeldebescheinigung Ihres Kindes und 
Beleg (Beitrag innerhalb eines Zeitraums  
wie vierteljährlich, Bankverbindung)

 oder Vorlage eines gewünschten Angebots 

und/oder besondere Begründung weiterer 
Aufwendungen 

Angabe eines Angebots des gewünschten  
Leistungserbringers 

Bestätigung der Schule über die Notwendig-
keit der Lernförderung (längstens über ein 
Schuljahr)

Bescheid des Schulträgers über Schülerfahrkosten

besondere Begründung der Angewiesenheit  
im Falle einer Ablehnung

Schulbescheinigung, bei Einschulung und  
jährlich für nicht-schulpflichtige Kinder  
(im Zweifel über 15 Jahren)

weiblichmännlich


